
Distanzunterricht vom 12.4. bis 16.4.2021 

Liebe Eltern, 

wie Sie sicherlich aus der Presse erfahren haben, geht  es nach den Osterferien für vor-
erst eine Woche mit Distanzlernen weiter. 

Was heißt das für Sie und Ihre Kinder: 

• Die Kinder erhalten Lernmaterialien von ihren Klassenlehrer*innen. 
• Kinder, die vor den Osterferien in der Notbetreuung angemeldet waren, bleiben 

weiterhin dort. 

Wir wissen noch nicht, wie es nach dieser Woche weiter geht.  
Nähere Informationen dazu erhalten Sie über die Klassenlehrer*innen in der kommenden 
Woche. 

Ab Montag, den 12. 4.20121 gibt es für alle Schüler*innen eine Testpflicht im Land NRW. 
Diese sogenannten Selbsttests werden mit ihren Kindern unter Aufsicht und Anleitung in 
der Schule durchgeführt.  
Das bedeutet: 

• Ohne diesen Test kann ihr Kind nicht am Unterricht oder der Notbetreuung teil-
nehmen. 

• Soll ihr Kind nicht an den Selbsttests teilnehmen, benötigt es eine Bescheinigung 
über ein negatives Testergebnis von einer zugelassenen Teststelle. Dieses Ergeb-
nis darf nicht älter als 48 Stunden sein. Ein Selbsttest von zu Hause genügt nicht.  

• Liegt kein negatives Testergebnis vor oder lässt sich ihr Kind nicht testen, besteht 
für ihr Kind ein Betreuungsverbot in der Schule. 

• Die Testung startet ab Montag, den 12.4. 2021 mit den Kindern in der Notbetreuung 

Bitte schauen Sie weiterhin regelmäßig auf die Homepage und bei iserv nach. 
Dort halten wir Sie auf dem aktuellen Stand. 

Bleiben Sie gesund. 

Mit freundlichem Gruß 

gez. 
A.Lins-Pawelczyk         9.4.2021 
(stellvertretende Schulleitung) 
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